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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a 

Entscheidungen zur Besteuerung der Vermögensübertragungen von 

US-Trusts und zur Dreitagesfiktion bei Nutzung eines privaten 

Postzustellers.    

 

 
 

 

Aktuelle 

Entscheidungen 
 

 

 



Besteuerung von Vermögensübertragungen aus der 

Auflösung US-amerikanischer Trusts teilweise 

wegen Rückwirkung verfassungswidrig    

Mit Urteil vom 23. März 2023 (Az. 1 K 2478/21 E) hat der 1. Senat des 

Finanzgerichts Münster entschieden, dass Vermögenübertragungen 

nach Auflösung US-amerikanischer Trusts Kapitaleinkünfte darstellen, 

aber nur solche Wertsteigerungen erfasst werden dürfen, die nach der 

Verkündung des Jahressteuergesetzes 2010 am 8. Dezember 2010 

entstanden sind. 

Die Klägerin, die aus den USA stammt, lebt mit ihrem Ehemann, dem 

Kläger, seit vielen Jahren in Deutschland. Im Jahr 1984 begründeten ihr 

Vater und ihr Großvater als sog. „grantors“ Trusts, in die sie 

Vermögenswerte - insbesondere Wertpapiere - einbrachten. Nach den 

Gründungsurkunden hatten die Gründer keine Zugriffsmöglichkeiten 

mehr auf das Vermögen und die Trusts waren unwiderruflich (sog. 

„irrevocable trusts“). Die Laufzeit beider Trusts war bis zum Tod des 

Vaters begrenzt. Während dieser Zeit wurde das Vermögen von sog. 

„trustees“ verwaltet und dem Vater standen die laufenden Erträge zu. 

Nach dessen Tod sollte das Vermögen der Trusts gleichmäßig zwischen 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/1_K_2478_21_E_Urteil_20230323.html


der Klägerin und ihren Geschwistern (sog. „beneficiaries“) aufgeteilt 

werden. Hierzu kam es im Streitjahr 2016. 

Das Finanzamt behandelte die Vermögenszuflüsse aus beiden Trusts 

abzüglich des von den Gründern eingebrachten Anfangsvermögens als 

Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG. Hiergegen 

wandten die Kläger ein, dass bereits der Tatbestand dieser Vorschrift 

nicht erfüllt sei, weil die Trusts nicht mit inländischen Körperschaften und 

die Vermögensverteilung nach Auflösung nicht mit 

Gewinnausschüttungen vergleichbar seien. Darüber hinaus liege eine 

unzulässige Doppelbesteuerung mit Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer 

vor. Schließlich stelle die Einbeziehung ausländischer Gebilde durch 

das Jahressteuergesetz 2010 in Bezug auf vor dessen Verkündung 

eingetretene Wertsteigerungen eine verfassungsrechtlich unzulässige 

Rückwirkung dar. 

Der 1. Senat des Finanzgerichts Münster hat der Klage teilweise 

stattgegeben. Den gesetzlichen Tatbestand des § 20 Abs. 1 Nr. 9 EStG 

hat er zunächst als erfüllt angesehen. Wegen der Ausgestaltung der 

beiden Trusts als „irrevocable trusts“ hat er einen Typenvergleich zu 

inländischen Körperschaften bejaht, da weder die Gründer noch die 

Begünstigten während der Laufzeit Zugriff auf das Trust-Vermögen 

hatten. Die von der Klägerin erhaltenen Bezüge seien zwar nicht mit 



Gewinnausschüttungen vergleichbar, jedoch mit der Verteilung des 

Liquidationsendvermögens nach Auflösung einer Körperschaft. Vor 

diesem Hintergrund sei es nicht schädlich, dass die Begünstigten auf 

die Höhe und den Zeitpunkt der Vermögenszuflüsse keinen Einfluss 

nehmen konnten. 

Eine unzulässige Doppelbesteuerung hat der Senat nicht angenommen. 

Die gesetzlichen Tatbestände des § 7 Abs. 1 Nr. 9 ErbStG und des § 20 

Abs. 1 Nr. 9 EStG schlössen sich nicht gegenseitig aus. Dies sei auch 

von der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs anerkannt. Tatsächlich 

liege auch im Streitfall keine Übermaßbesteuerung vor, da das für 

Erbschaft- und Schenkungsteuer zuständige Finanzamt die 

Vermögenszuflüsse aus dem Trust des Vaters freigestellt und bei dem 

Trust des Großvaters einen hohen persönlichen Freibetrag von 400.000 

€ berücksichtigt habe. 

Allerdings nahm der Senat - ebenso wie die Kläger - eine 

verfassungsrechtlich unzulässige Rückwirkung in Bezug auf solche 

Wertsteigerungen an, die bis zum 8. Dezember 2010 entstanden waren. 

An diesem Tag wurde das Jahressteuergesetz 2010 verkündet, mit dem 

mit inländischen Körperschaften vergleichbare ausländische Gebilde 

erstmals in den Tatbestand einbezogen worden waren. Bis dahin 

erfasste das Gesetz nur Bezüge von inländischen Körperschaften. Der 



Senat übertrug die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, 

das in der Verlängerung der Spekulationsfrist für private Grundstücke in 

§ 23 EStG und in der Absenkung der Wesentlichkeitsgrenze in § 17 

EStG eine unzulässige unechte Rückwirkung gesehen hatte, auf den 

Streitfall. Dabei ging er davon aus, dass der Klägerin bereits eine 

hinreichend verfestigte Vermögensposition zugestanden habe. Dem 

stehe nicht entgegen, dass sie zivilrechtlich noch nicht Inhaberin eines 

Gesellschaftsanteils gewesen sei, da das Gesetz sie wirtschaftlich wie 

eine Gesellschafterin behandelt habe. Die Rückwirkung sei auch nicht 

gerechtfertigt. Hierfür reiche insbesondere die Schließung von 

Besteuerunglücken nicht aus. 

Von einer Vorlage an das Bundesverfassungsgericht sah der Senat ab 

und nahm stattdessen eine verfassungskonforme Auslegung 

dahingehend vor, dass lediglich die ab dem 8. Dezember 2010 zu 

verzeichnenden Wertsteigerungen als Kapitalerträge erfasst wurden. 

Dies führte im Ergebnis zu einer in etwa hälftigen Klagestattgabe. 

Obwohl der Senat die Revision zugelassen hat, ist das Urteil 

rechtskräftig geworden. 

Hören Sie zu dieser Entscheidung auch unseren neuesten 

PodcaSTeuerrecht.  

https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/podcast_steuerrecht/index.php


Drei-Tages-Fiktion auch anwendbar, wenn 

planmäßig an zwei aufeinanderfolgenden Tagen 

keine Postzustellung stattfindet    

Die Zugangsvermutung des § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO entfällt nicht 

unabhängig von vom Empfänger erhobenen berechtigten Zweifeln 

gegen den nach der Zugangsvermutung berechneten 

Bekanntgabezeitpunkt, wenn innerhalb des Drei-Tages-Zeitraums 

planmäßig an zwei aufeinanderfolgenden Tagen keine Postzustellung 

stattfindet. Dies hat der 8. Senat des Finanzgerichts Münster mit Urteil 

vom 11. Mai 2023 (Az. 8 K 520/22 E) entschieden. 

Das Finanzamt wies den Einspruch des Klägers mit 

Einspruchsentscheidung vom 28. Januar 2022 (einem Freitag) zurück. 

Im Rahmen der Klageschrift, welche beim Gericht am 3. März 2022 

einging, gab der Kläger an, dass die Einspruchsentscheidung am 3. 

Februar 2022 (einem Donnerstag) bei seinem Bevollmächtigten 

zugegangen sei. Der vom Finanzamt eingesetzte Postdienstleister stellt 

an der Kanzleianschrift des Bevollmächtigten an Samstagen keine Post 

zu. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/8_K_520_22_E_Urteil_20230511.html


Der 8. Senat hat die Klage abgewiesen. Die Klage sei verfristet erhoben 

worden, da nach der gesetzlichen Bekanntgabefiktion des § 122 Abs. 2 

Nr. 1 AO die Einspruchsentscheidung am 31. Januar 2022 (einem 

Montag) als bekanntgegeben gelte. Die Drei-Tages-Fiktion sei auch 

anwendbar. Aus Sicht des Senats stand fest, dass die per einfachem 

Brief versandte Einspruchsentscheidung am 28. Januar 2022 zur Post 

aufgegeben wurde. Hierfür stützte sich der Senat zum einen auf die 

Schilderung des Finanzamtes zur Organisation des finanzamtsinternen 

Postablaufs und zum anderen auf vom Postdienstleister eingeholte 

Auskünfte inklusive vorgelegter Sendungsdetails zweier in Frage 

kommender Postsendungen. 

Dem Kläger sei es demgegenüber nicht gelungen, berechtigte Zweifel 

an der gesetzlichen Bekanntgabefiktion zu begründen. Hierfür reiche ein 

abweichender Eingangsvermerk wie z.B. der auf der 

Einspruchsentscheidung angebrachte Eingangsstempel der Kanzlei des 

Bevollmächtigten nicht aus. Auch habe nicht festgestellt werden können, 

welche Mitarbeiterin des Bevollmächtigten das Eingangsdatum auf der 

Einspruchsentscheidung aufgebracht hatte. Der vom Kläger geltend 

gemachten generellen Unzuverlässigkeit des vom Finanzamt 

eingesetzten Postdienstleisters sei unter Hinweis auf die vom 

Postdienstleister vorgelegten Postlaufzeitmessungen nicht zu folgen. 



Bei einer vom Postdienstleister erzielten Zustellquote von 95,5 % für den 

Zeitraum zwischen Einlieferungstag und dem zweiten auf den 

Einlieferungstag folgenden Werktag könne trotz zweier zustellfreier 

Tage (Samstag und Sonntag) auch nicht (generell) von einer atypischen 

Konstellation ausgegangen werden, die die Drei-Tages-Fik tion ohne 

Vorliegen weiterer Umstände entkräfte. 

Der 8. Senat des Finanzgerichts Münster weicht damit von der 

Rechtsprechung des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg im Urteil vom 

24. August 2022 (Az. 7 K 7045/20) ab und hat deshalb die Revision 

zugelassen.  

Kein gewerblicher Grundstückshandel bei 

Veräußerungen ca. sechs Monate nach Ablauf der 

Fünfjahresfrist und Nichtvorliegen besonderer 

Umstände  

Der 13. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 26. April 

2023 (Az. 13 K 3367/20 G) entschieden, dass die Grenze zur Annahme 

eines gewerblichen Grundstückshandels bei der Veräußerung von 13 

Objekten ca. sechs Monate nach Ablauf des Fünfjahreszeitraums nicht 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/13_K_3367_20_G_Urteil_20230426.html


überschritten ist, wenn keine besonderen Umstände für eine 

Verlängerung hinzutreten. 

Die Klägerin war die Rechtsnachfolgerin einer GmbH, welche mit einem 

notariellen Vertrag insgesamt 13 Objekte an eine einzige Erwerberin 

veräußerte. Der Fünfjahreszeitraum zwischen Anschaffung und Verkauf 

war bei einem Objekt um 5 Monate, bei sieben Objekten um 6 Monate, 

bei vier Objekten um 6 ½ Monate und bei einem Objekt um 7 ½ Monate 

überschritten. Das Finanzamt versagte die beantragte erweiterte 

Kürzung des Gewerbeertrags für Grundstücksunternehmen gem. § 9 

Nr. 1 Satz 2 ff. GewStG mit der Begründung, dass die Tätigkeit der 

GmbH über eine reine Vermögensverwaltung hinausgegangen sei. Die 

Grenze zum gewerblichen Grundstückshandel sei überschritten worden. 

Im Rahmen des Klageverfahrens berief sich die Klägerin darauf, dass 

ursprünglich keine Veräußerungsabsicht bestanden habe. Der Verkauf 

der Immobilien sei durch das überraschende Ableben eines der 

Geschäftsführer der GmbH, der zugleich mittelbar an dieser beteiligt 

war, veranlasst worden. Da die Alleinerbin Bankbürgschaften des mit 55 

Jahren verstorbenen Gesellschafter-Geschäftsführers nicht habe 

übernehmen wollen und eine Haftungsfreistellung von den Banken 



abgelehnt worden sei, seien die Immobilien zur Ablösung der Darlehen 

veräußert worden. 

Der 13. Senat hat der Klage vollumfänglich stattgegeben. Die GmbH 

habe die Grenze der Vermögensverwaltung nicht überschritten. Von 

einem gewerblichen Grundstückshandel könne im Regelfall 

ausgegangen werden, wenn innerhalb eines engen zeitlichen 

Zusammenhangs zwischen Anschaffung und Verkauf, d.h. von etwa fünf 

Jahren, mindestens vier Objekte veräußert würden. Nach der 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs komme dem 

Fünfjahreszeitraum nur eine indizielle Bedeutung zu, sodass sich dieser 

Zeitraum bei Hinzutreten besonderer Umstände verlängern könne. 

Im Streitfall hätten jedoch keine derartigen Umstände vorgelegen. So 

habe die GmbH mit dem Unternehmensgegenstand Vermietung und 

Verpachtung keinen „branchennahen“ Hauptberuf ausgeübt. Die 

(branchenüblichen) Tätigkeiten weiterer Gesellschaften, die derselben 

Unternehmensgruppe wie die GmbH angehören würden, seien der 

GmbH aufgrund des körperschaftsteuerlichen Trennungsprinzips nicht 

zuzurechnen. Weder der Zeitraum, um den die Fünfjahresfrist 

überschritten worden sei, sei mit ca. 6 Monaten als geringfügig 

einzustufen, noch habe eine vollumfängliche Fremdfinanzierung 

vorgelegen. Als Indiz gegen eine im Erwerbszeitpunkt bereits 



bestehende Verkaufsabsicht spreche vielmehr, dass für 80 % der 

aufgenommenen Darlehensbeträge eine längerfristige Laufzeit 

vereinbart worden und daher eine Vorfälligkeitsentschädigung 

angefallen wäre. Die hohe Anzahl der Verkäufe rechtfertige ebenfalls 

nicht die Annahme einer im Erwerbszeitpunkt bestehenden bedingten 

Veräußerungsabsicht, da die Veräußerung auf das überraschende 

Versterben des Gesellschafter-Geschäftsführers und somit auf ein 

unvorhersehbares Ereignis zurückzuführen sei. 

Der Senat hat wegen grundsätzlicher Bedeutung die Revision 

zugelassen. Diese ist beim Bundesfinanzhof unter dem Az. III R 14/23 

anhängig. 

 

 

 

 

Weitere 

Entscheidungen 

im Überblick 

 

 

 

Einkommensteuer 



Kann ein vom Steuerpflichtigen eingeholtes Wertgutachten, in dem 

die Restnutzungsdauer eines Mietobjekts nach der 

Immobilienwertverordnung berechnet wird, der Ermittlung der AfA 

zugrunde gelegt werden? (Urteil vom 27. April 2023, Az. 1 K 487/19 

E) 

Zur Behandlung von Aufwendungen für „Essen auf Rädern“ als 

außergewöhnliche Belastungen (Urteil vom 27. April 2023, Az. 1 K 

759/21 E) 

Zur Ermittlung der AfA-Bemessungsgrundlage für Gebäude, die 

von den Eltern gekauft, für die die Kaufpreise aber nicht gezahlt, 

sondern als Schenkung gewährt werden (Urteil vom 24. März 2023, 

Az. 2 K 1801/22 E, NZB BFH IX B 39/23) 

Zum Zufluss von Versorgungsbezügen und zur Berücksichtigung 

von Schadensersatzzahlungen nach Aufgabe der Erwerbstätigkeit 

als Werbungskosten (Urteil vom 22. März 2023, Az. 9 K 1136/20 E) 

Ist auf einen Einbringungsgewinn II, der allein aufgrund des 

rückwirkenden Ansatzes nach § 22 Abs. 2 Satz 1 UmwStG 2006 

noch in die siebenjährige Sperrfrist fällt, das 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/1_K_487_19_E_Urteil_20230427.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/1_K_487_19_E_Urteil_20230427.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/1_K_759_21_E_Urteil_20230427.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/1_K_759_21_E_Urteil_20230427.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/2_K_1801_22_E_Urteil_20230324.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/9_K_1136_20_E_Urteil_20230322.html


Teileinkünfteverfahren anzuwenden? (Gerichtsbescheid vom 12. 

April 2023, Az. 13 K 1566/20 F, Rev. BFH I R 25/23) 

Außensteuerrecht  

Führt die in Hongkong im Jahr 2016 geltende 

Ertragsteuerbelastung von 16,5% zu einer unwesentlichen 

Besteuerung i.S.v. § 16 Abs. 1 AStG? (Urteil vom 8. März 2023, Az. 9 

K 147/20 K,G)  

Erbschaftsteuer  

Unter welchen Voraussetzungen wird ein Familienheim, das nach 

dem Tod des Erblassers umfassend renoviert wird, unverzüglich 

zu eigenen Wohnzwecken bestimmt? (Urteil vom 30. Juni 2022, Az. 

3 K 3184/17 Erb, Rev. BFH II R 46/19)   

Grunderwerbsteuer  

Zur Nichtfestsetzung der Grunderwerbsteuer nach § 16 Abs. 2 

GrEStG, wenn der vorausgegangene Erwerbsvorgang nicht 

steuerbar war (Urteil vom 11. Mai 2023, Az. 8 K 998/21 GrE)  

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/13_K_1566_20_F_Gerichtsbescheid_20230412.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/9_K_147_20_K_G_Urteil_20230308.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/9_K_147_20_K_G_Urteil_20230308.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/3_K_3184_17_Erb_Urteil_20220630.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/8_K_998_21_GrE_Urteil_20230511.html


Umsatzsteuer  

Unterliegen Mitarbeiterkantinen und –cafeterien in 

Krankenhäusern, die von einer gemeinnützigen GmbH betrieben 

werden, dem ermäßigten Steuersatz? (Urteil vom 23. März 2023, Az. 

5 K 2867/20 U)   

Verfahrensrecht  

Zur Wirksamkeit von Prozesserklärungen, die von einem 

Steuerberater über das beA eines Rechtsanwalts abgegeben 

werden und zur Anfechtbarkeit einer Prüfungsanordnung im 

Hinblick auf die Person des Prüfers (Urteil vom 27. April 2023, Az. 1 

K 2091/22 AO) 

Zur offenbaren Unrichtigkeit in Form von Eintragungen falscher 

Kennziffern bei der Umsetzung eines 

Betriebsprüfungsergebnisses (Urteil vom 10. Mai 2023, Az. 13 K 

327/20 G,F) 

Zur Wirksamkeit einer Prozesserklärung, die von einer 

Steuerberaterin, an die bereits der Registrierungsbrief zur 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/5_K_2867_20_U_Urteil_20230323.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/1_K_2091_22_AO_Urteil_20230427.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/1_K_2091_22_AO_Urteil_20230427.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/13_K_327_20_G_F_Urteil_20230510.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2023/13_K_327_20_G_F_Urteil_20230510.html


Einrichtung des beSt versandt worden war, dennoch per Brief 

abgegeben wird (Urteil vom 9. Mai 2023, Az. 15 K 2460/21 E)  
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Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte 
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NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts 

Münster sind die anhängigen Revisionsverfahren gegen 
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Entscheidungen des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die ab 1. 

Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die 

Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei 

zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für 

Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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